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S i t z u n g s v o r l a g e  
 
Drucksache Nr. 218/2018  Teningen, den 8. Februar 2018 
 

 
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 (Soziales, Bildung, Familie, Bürgerservice) 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss (nicht öffentlich) 21.03.2018 Vorberatung 
Gemeinderat (öffentlich) 10.04.2018 Beschlussfassung 

 
 

 
 
Betreff: 
 
Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Mediathek Teningen 
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
Die Gebührenordnung für die Benutzung der Mediathek Teningen wird mit folgendem In-
halt verabschiedet: 
 

Familiengebühr (12 Monate) 20,00 EUR 

Jahresausleihgebühr (12 Monate) für Erwachsene ab 18 Jahren, 
nicht übertragbar 

15,00 EUR 

Ermäßigte Jahresausleihgebühr für Schüler, Studenten, Auszu-
bildende ab 18 Jahren, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Arbeitsu-
chende, Sozialhilfe- und Grundsicherungsempfänger 

5,00 EUR 

„Schnupperausleihe“ (2 Monate) 3,00 EUR 

Für Kinder und Jugendliche zwischen 6 bis 18 Jahren wird keine Ausleihgebühr 
erhoben. 

Versäumnisgebühren für das Überschreiten der Leihfrist (pro Medium): 

eine Woche nach Fälligkeit 2,00 EUR 

drei Wochen nach Fälligkeit 5,00 EUR 

Die Gebühren fallen bei Überschreiten der Fristen an. 
Es erfolgt nach einer Woche eine erste Mahnung, nach drei Wochen eine zweite 
Mahnung. Sollte auch die zweite Mahnung erfolglos bleiben, wird der Rechtsweg 
beschritten. 
Bei erfolgten schriftlichen Mahnungen werden zusätzlich Portokosten in Rech-
nung gestellt. 

Ausstellung eines Ersatzausweises oder Neuausstellung nach 
Einzug des bisherigen Ausweises 

5,00 EUR 
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Für Beschmutzungen und Beschädigungen können Kosten bis zu 3 EUR in 
Rechnung gestellt werden. 

 
[Vorschlag des Verwaltungsausschusses: 14 Ja – 0 Nein – 0 Enthaltungen]  
 
 
Erläuterung: 
 
Am 14. April 2018 wird die Mediathek Teningen im Schulzentrum eröffnet. Für den Betrieb 
der Einrichtung ist die Verabschiedung einer Gebührenordnung notwendig. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Einnahmen aus Benutzungsgebühren: 2.500 EUR 
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